
I/2021 Landesparteitag, 20. November 2021 Änderungsantrag Ä02 zum 01/I/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Änderungsantrag Ä02 zum 01/I/2021
Jusos Brandenburg

Antragsbuch Seite 2, Zeile 91: Füge nach „…nicht
gerecht.“ ein:
Einrichtung eines Landesklimafonds für Kommunen
und Landkreise
Um die Akzeptanz der Bürger*innen für nachhal-
tige Projekte und deren Durchsetzbarkeit vor Ort
zu verbessern, sollen die finanziellen Mittel, welche
aus Bundesmitteln für den Kohleausstieg und den
Klimaschutz fließen, unter anderem den Zukunfts-
investitionsfonds oder ein neu aufgelegtes Kom-
munales Investitionsprogramm um einen Landes-
klimafond zur Förderung kommunaler Klima- und
Nachhaltigkeitsinitiativen erweitern. Den Gemein-
den und Landkreisen sollen so Möglichkeiten eröff-
net werden selbst klimafreundliche Akzente setzen
und davon vor Ort profitieren zu können. Ziel die-
ses Fonds soll es sein, dass Kommunen die finan-
ziellen Möglichkeiten bekommen, Projekte, die der
Nachhaltigkeit, Klimaneutralität oder einer grünen
Energieerzeugung dienen, umzusetzen. Die Kom-
munen und Landkreise sollen dabei vor allem Ide-
en und eine positive Bürgerbeteiligung beisteuern,
die Finanzierung soll mit der erfolgreichen Beantra-
gung der notwendigen Mittel gedeckt sein. Hierzu
ist der wieder eingesetzte Nachhaltigkeitsrat in der
Mittelvergabe einzubinden. Anzustreben ist eine
Vollfinanzierung der Projekte, sodass die Gemein-
den und Landkreise sich um eine weitere Finanzie-
rung keine Gedanken machen müssen. Zur Verwal-
tung der Anlagen und Einnahmen muss auch den
Projektträger*innen die Möglichkeit gegeben wer-
den, die daraus resultierenden Verwaltungsaufga-
ben auslagern zu können. Die Förderungen sollen
beispielsweise folgende Projekte umfassen können:
Bau kommunaler Windkraftanlagen (mit Grund-
stückserwerb auf demGemeindegebiet), Biomasse-
kraftwerke und anderer klimaneutralen Energieträ-
ger; derBauvonklimaneutralenKindergärten, Schu-
len, Jugendtreffs, Sporthallen und Gemeindehäu-
sern; oder zukunftsweisende klimaschonende Bau-
projekte, die vermehrt recycelte Baumaterialien ver-
wenden.
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